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Vorlage-Nr.: 21/2022 

Bearbeitung: S4 - Fr. Wohnhas 

Datum: 31.01.2022 

 

Sitzungsvorlage 

 

 

 

Gremium: Ausschuss für Umwelt und Technik 

Am: 08.02.2022 

 

 

Betreff: 

Arbeitsauftrag der Fraktion Grüne/Linke zum Ausbau der Nahwärmeversorgung im 

Stadtgebiet von Kornwestheim 

 

Anlage(n): 

Mitzeichnung 

Anlage: Arbeitsauftrag Nahwärmeversorgung 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Arbeitsauftrag der Fraktion Grüne / Die Linke wird aktuell bereits über das laufende 

Projekt "Kommunale Wärmeplanung" bearbeitet. Insofern hat sich der Arbeitsauftrag 

erübrigt. 

 

Beratungsfolge: 

Vorlage an zur  Sitzungsart Sitzungsdatum Beschluss 

Ausschuss für Umwelt 

und Technik 

Beschlussfassung öffentlich 08.02.2022  

 

 

Haushaltsrechtliche Deckung 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

 

Entfällt 

 

   

 

Deckungsvorschlag: 

 

Entfällt 
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Sachdarstellung und Begründung: 

 

Der Ausbau der Nah- bzw. Fernwärmeversorgung ist Bestandteil der Kommunalen 

Wärmeplanung für Kornwestheim mit der im Herbst 2021 gestartet wurde (siehe auch AUT-

Vorlage 2/2021 und AUT-Vorlage 170/2021). Die Inhalte des Arbeitsauftrages der Fraktion 

Grünen/Linke befinden sich somit in der Bearbeitung. 

 

Infolge der Novelle des Klimaschutzgesetzes Baden-Württemberg ist die kommunale 

Wärmeplanung für alle Kommunen mit mehr als 20.000 Einwohnern bindend. Ziel dieser 

Wärmeplanung ist eine klimaneutrale Wärmeversorgung bis 2040 d.h. eine Abkehr von der 

Versorgung mit fossilen Energieträgern. 

 

Der erste Schritt der Wärmeplanung, die Bestandsanalyse ist für Kornwestheim nahezu 

abgeschlossen, daran schließt sich die Potenzialanalyse an, bei der neben Solarpotenzialen, 

auch die Geothermiepotenziale erfasst werden. In einem weiteren Schritt werden 

beispielsweise Eignungsgebiete für die Fernwärme entwickelt und ein Maßnahmenkatalog 

erstellt.  

 

Parallel dazu wird der Ausbau der Fernwärme durch die SWLB sukzessive vorangetrieben, 

wobei eine Voraussetzung die Schaffung zusätzlicher Wärmeerzeugungskapazitäten ist 

(siehe AUT-Vorlage 169/2021). 

 

Erste Ergebnisse der kommunalen Wärmeplanung werden dem Gemeinderat vor der 

Sommerpause präsentiert. 

 

 

 

 

 


